In der Senatssitzung am 14. April 2026 beschlossene Fassung

Die Senatorin fur Inneres und Sport

25.03.2026

Vorlage fur die Sitzung des Senats am 14.04.2026

Sporthallen Jakobsberg, HeisiusstraBe und ErlenstraBe-
Finanzierung aus Mitteln des LUKIFG (MaBnahmen-Nr. 124, 125, 126)

A. Problem

Gemal Artikel 143h Absatz 2 Satz 1 GG Uberlasst der Bund den Landern einen Betrag
von insgesamt 100 Mrd. Euro aus dem Sondervermégen Infrastruktur und Klimaneu-
tralitat zur Finanzierung von Sachinvestitionen in deren Infrastruktur. Die Freie Hanse-
stadt Bremen erhalt davon wie im Lander-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsge-
setz (LUKIFG) festgelegt einen Betrag in Hohe von insgesamt 940,85 Mio. Euro. Mit
diesen Mitteln sollen bestehende Defizite im Bereich der 6ffentlichen Infrastruktur abge-
baut werden, die in die Aufgabenzustandigkeit des Landes Bremen sowie seiner beiden
Stadtgemeinden fallen.

Der Senat hat am 9. Dezember 2025 eine MaRnahmenauswahl fur ein Investitionsso-
fortprogramm beschlossen, das im Zuge der parlamentarischen Beratungen zu den
Haushalten 2026/2027 auf 141 Malnahmen mit einem Volumen in Hohe von
336 Mio. Euro (zuzuglich 46 Mio. Euro fur Bremerhaven) erweitert wurde. Bei den zu
aktivierenden Projekten handelt es sich um entsprechende Erweiterungsmalinahmen,
die im Zuge der Anderungsantrage der Bremischen Blrgerschaft beschlossen wurden.

Fur die Aktivierung und Inanspruchnahme der Mittel aus dem Investitionssofortpro-
gramm ist ein malnahmenbezogener Beschluss des Senats notwendig. Als Ifd.
Nrn. 124, 125 und 126 enthalt die Liste der kurzfristig umsetzbaren und gleichzeitig drin-
gend erforderlichen Investitionsmallnahmen unter dem Oberziel ,Soziale Infrastruktur,
Teilhabe und Lebensqualitat starken® die MalRnahmen ,Sportverein Liegenschaft Ja-
kobsberg Sporthalle®, ,Sportverein Liegenschaft Heisiusstrale“ und ,Sporthalle Erlen-
stral3e”.

Die aufgezahlten konkreten Malinahmen sollen insbesondere dem Sanierungsstau bei
Sportanlagen entgegenwirken.

B. Losung

Die dargestellten MalRnahmen fallen in den Forderbereich Nr.10 "Sonstiges" gemaf
§ 3 Absatz 1 des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Landern
und Kommunen (Lander-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG).
Dies legitimiert sich durch den Teil B des Entwurfes zum LuKIFG (vgl. Deutscher Bun-
destag Drucksache 21/1085), in welchem die Sanierungen von Sportanlagen explizit als



forderfahig erwahnt werden und somit durch die nicht abschlieRende Auflistung des §
3 Abs. 1 LUKIFG einschlagig sind.

Nr. 124 Sportverein Liegenschaft Jakobsberg Sporthalle (270.000 EUR)

Der Hallenboden der Sporthalle Jakobsberg am Hastedter Osterdeich ist in einem stark
sanierungsbedurftigen Zustand. Durch die jahrzehntelange intensive Nutzung durch
Vereine und Schulen unterliegt das Sportbodensystem sukzessivem Verschleil3. Auch
fuhrt die Abnutzung dazu, dass die Verkehrssicherheit durch verschiedene Trittfestigkei-
ten und variierendes Schwingverhalten nicht mehr umfassend vorliegt. Eine Teilrepara-
tur ist daher nicht als zielfihrend zu bewerten, sodass eine umfassende Erneuerung
erforderlich ist. Gegenstand der MalRnahme ist daher der Ruckbau des bestehenden
Hallenbodens und der Neuaufbau als Sporthallen-Schwingboden, welcher mit einer Ful}-
bodenheizung ausgestattet und an die vorhandene Warmeerzeugung angeschlossen
werden soll.

Die Sporthalle Jakobsberg ist im Vereinseigentum des Bremer Sport-Club e.V. und wird
neben der ansassigen Schule auch von Vereinen genutzt. Die Mallnahme im Sinne des
bestehenden Sanierungsbedarf liegt daher im offentlichen Interesse. Der Verein kann
die erforderliche Malinahme jedoch nicht eigenstandig finanzieren und wird daher die im
Investitionssoftortprogramm ausgewiesenen Mittel in Hohe von 270.000 Euro im Rah-
men einer Zuwendung erhalten. Das geschatzte Gesamtvolumen der Sanierung, wel-
ches im Rahmen einer Kostenschatzung durch einen Architekten festgesetzt wurde, be-
lauft sich auf rund 440.000 Euro. Die Unterlagen liegen der Senatorin fur Inneres und
Sport vor. Der entsprechende Fehlbetrag in Hohe von 170.000 Euro wird Uber Eigenmit-
tel durch den Verein getragen. Sofern die Gesamtkosten der Mal3nahme die ausgewie-
senen Mittel Ubersteigen, ist der entsprechende Mehrbedarf von dem Verein als Eigen-
tiumer der Anlage zu tragen. Der Beginn der Malinahme erfolgt unmittelbar nach Be-
schlussfassung.

Nr. 125 Sportverein Liegenschaft Heisiusstr. (100.000 EUR)

Die Sportanlage an der Heisiusstralde befindet sich im Eigentum des Vereins SG Bre-
men Ost e.V. Das bestehende Flachdach wurde beim Bau der Halle im Jahr 1990 er-
richtet. Mittlerweile weist die Dachflache erhebliche bauliche Schaden auf, darunter Ver-
formungen, Faltenbildung sowie teilweise abgeldste Dachbahnen. Infolge dieser Mangel
kommt es wiederholt zu Wassereintritten. Nach der Nutzungsdauer von nahezu 40 Jah-
ren unter intensiven Witterungs- und Umwelteinflissen ist der Zustand des Daches stark
beeintrachtigt. Die Haufigkeit der erforderlichen Reparaturmalinahmen hat inzwischen
ein nicht mehr wirtschaftlich vertretbares Ausmal} erreicht, sodass eine umfassende und
vollstandige Erneuerung der Dachflache zwingend erforderlich ist. Der Verein ist jedoch
nicht in der Lage die erforderlichen Sanierungen umfassend und eigenstandig zu finan-
Zieren.

Die Halle wird sowohl von dem Verein als auch der ortlichen Grundschule im Rahmen
des Schulsports genutzt. Der bestehende Sanierungsbedarf liegt daher im 6ffentlichen
Interesse. Die MalRnahme ist zudem notwendig, um die Sicherheit der Nutzerinnen und
Nutzern dauerhaft zu gewahrleisten und einen stérungsfreien Betrieb des Schul- und
Vereinssports sicherzustellen.



Die geplante Hallendachsanierung fuhrt durch die vorgesehene energetische Verbes-
serung der Dammung zusatzlich zu einer nachhaltigen Reduzierung des Heizenergie-
bedarfs. Der Verein wird die im Investitionssoftortprogramm ausgewiesenen Mittel fur
die MaRnahme im Rahmen einer Zuwendung erhalten. Das geschatzte Gesamtvolumen
der Sanierung beruht auf Grundlage von mehreren eingeholten Angeboten und belauft
sich auf rund 100.000 Euro. Die Angebote liegen der Senatorin fur Inneres und Sport
vor. Sofern die Gesamtkosten der MaRnahme die ausgewiesenen Mittel Ubersteigen, ist
der entsprechende Mehrbedarf von dem Verein als Eigentimer der Anlage zu tragen.
Der Beginn der MalRnahme erfolgt unmittelbar nach Beschlussfassung.

Nr. 126 Sporthalle Erlenstrafe (250.000 EUR)

Die Sporthalle Erlenstralle ist eine vereinseigene Sportstatte aus dem Jahr 1982, die
von dem Verein BTS Neustadt e.V. betrieben und eigenverantwortlich verwaltet wird.
Daruber hinaus nutzt auch eine nahegelegene Schule ohne eigene Sporthalle die Halle
regelmalig, indem sie Hallenzeiten flir den Sportunterricht anmietet. Aufgrund dieser
vielfaltigen Nutzung besteht ein klares 6ffentliches Interesse am dauerhaften Erhalt der
Halle.

Der bauliche Zustand der vereinseigenen Sporthalle hat sich in den vergangenen Jahren
zunehmend verschlechtert, sodass dringend erforderliche Reparatur- und Sanierungs-
mafRnahmen kurzfristig umgesetzt werden mussen. Der Verein ist jedoch nicht in der
Lage, den aufgelaufenen Sanierungsstau eigenstandig zu beheben.

Mit den Mitteln von insgesamt bis zu 250.000 Euro soll diesem Sanierungsbedarf gezielt
entgegengewirkt werden. Die TeilmaRnahmen beinhalten in erster Linie die Sanierung
der Luftungsanlage (ca. 212.800 Euro) sowie die Reparatur des Daches, insbesondere
der Beseitigung von Undichtigkeiten an Dachflachen und Lichtkuppeln und dem Aus-
tausch defekter Oberlichter (ca. 32.600 Euro). Hinzu kommt die Instandsetzung der He-
beanlage (ca. 4.600 Euro). Die finanziellen Angaben beruhen auf Angeboten die durch
den Verein eingeholt wurden. Die Unterlagen liegen der Senatorin fur Inneres und Sport
vor. Der Verein wird die im Investitionssoftortprogramm ausgewiesenen Mittel fur die
MaRnahme im Rahmen einer Zuwendung erhalten. Sofern die Gesamtkosten der Maf3-
nahme 250.000 Euro Ubersteigen, ist der entsprechende Mehrbedarf von dem Verein
als Eigentumer der Sporthalle zu tragen. Der Beginn der Mal3inahme erfolgt unmittelbar
nach der Beschlussfassung.

Da die MalRnahmen Sachinvestitionen in die Infrastruktur darstellen, die in die Aufga-
benzustandigkeit der Stadtgemeinde fallen (vgl. § 1 LUKIFG i.v.m. §2 Abs.1 S.2 LuKIFG)
und allen Kriterien sowohl des LUKIFG als auch der zugehérigen Verwaltungsvereinba-
rung entsprechen, ist die Mallnahme im Rahmen des LuKIFG forderfahig und aus bre-
mischen LuKIFG-Mitteln finanzierbar. Die angestrebten Investitionen dienen in einem
hohen MalRe dem o6ffentlichen Interesse und sind daher forderfahig.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der MaRnahmen 124, 125 und 126 ist jeweils als
Anlage beigeflgt.

Die Umsetzung der Malinahmen erfolgt Uber investive Zuwendungen an die und in Tra-
gerschaft der genannten Vereine. Die Forderfahigkeit aus den LuKIFG-Mitteln erfolgt
gemal § 3 Absatz 2 LuKIFG tragerneutral.



C. Alternativen

Werden nicht empfohlen. Die Aussetzung der Sanierung wirde zu einem des Sanie-
rungsstau und maoglicherweise zur Sperrung von Sportanlagen wegen Unfallgefahr fuh-
ren.

D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprufung /
Klimacheck

Finanzielle Auswirkungen

Der Mittelbedarf fur die drei MalRnahmen ,Sportverein Liegenschaft Jakobsberg Sport-
halle” (Nr. 124), ,Sportverein Liegenschaft Heisiusstra3e® (Nr. 125) und ,Sporthalle Er-
lenstraRe” (Nr. 126) stellt sich in der Gesamtschau einschliel3lich der zeitlichen Planung
wie folgt dar:

Sportverein Liegenschaft Jakobsberg Sporthalle® (Nr. 124):

MaBnahme Nr. 124 Gesamt- 2026
kosten

Baukosten 440.000€ | 440.000 €

Gesamt 440.000€ | 440.000 €

davon LuKIFG 270.000 €| 270.000€

Eigenanteil des Eigentu- 170.000€ | 170.000 €

mers

~oportverein Liegenschaft HeisiusstraRe® (Nr. 125):

MaBnahme Nr. 125 Gesamt- 2026
kosten

Baukosten 100.000 € 100.000 €

Gesamt 100.000 € 100.000 €

davon LuKIFG 100.000 € 100.000 €

~oporthalle Erlenstrafl’e” (Nr. 126):

MaRnahme Nr. 126 Gesamt- 2026
kosten

Baukosten 250.000 €| 250.000 €

Gesamt 250.000 € | 250.000 €

davon LuKIFG 250.000 € | 250.000 €




Ein etwaiger zusatzlicher Finanzierungsbedarf fur die Projekte wird ausschlie3lich tber
die jeweiligen Vereine getragen.

Den oben genannten Betragen liegen jeweils Kostenschatzungen und Angebote zu-
grunde, die Uber die Zuwendungsempfanger eingeholt wurden. Die entsprechenden Un-
terlagen liegen der Senatorin fur Inneres und Sport vor.

Die fur die Mallnahmen ,Sportverein Liegenschaft Jakobsberg Sporthalle® (Nr. 124),
~oportverein Liegenschaft Heisiusstralle® (Nr. 125) und ,Sporthalle Erlenstralle®
(Nr. 126) aus dem LuKIFG bendtigten Mittel bewegen sich innerhalb MaRnahmenbud-
gets des Investitionssofortprogramms. Etwaige Mehrkosten gegenuber diesem fur Mal3-
nahmen Nrn. 124, 125, 126 aus dem LuUKIFG zur Verflgung stehenden Budget werden
von den Vereinen getragen. Selbiges gilt fur mogliche Folgekosten, die ebenfalls nicht
uber LUKIFG-Mittel dargestellt werden. Nicht den Forderzwecken des LUKIFG entspre-
chende Mittelverwendung hatte ggf. eine (verzinste) Ruckzahlungspflicht an den Bund
zur Folge, die aus den Mitteln des Vereins zu begleichen ware. Die Erfillung von Be-
richtspflichten aus dem LuKIFG gegenuber dem Bundesministerium der Finanzen wird
in Abstimmung mit dem Senator flr Finanzen gewahrleistet.

Zur haushaltstechnischen Umsetzung der Nr. 124 Sportverein Liegenschaft Jakobsberg
Sporthalle, Nr. 125 Sportverein Liegenschaft Heisiusstralle und Nr. 126 Sporthalle Er-
lenstralRe des Investitionssofortprogramms werden die Mittel aus dem Haushalt des Lan-
des von der Ausgabehaushaltsstelle 0997.984 01-3 ,An Hst. 3997.384 01-5 Umsetzung
des LUKIFG* Uber Verrechnungen/Erstattungen an den Haushalt der Stadtgemeinde
weitergeleitet. Dort werden sie von der Einnahmeposition 3997.384 01-5 auf die inves-
tive Ausgabehaushaltsstelle 3997.799 01-0 ,Globale Mittel zur Umsetzung des LUKIFG*
und von dort im Rahmen gegenseitiger Deckungsfahigkeiten auf die neu einzurichtende
malinahmenbezogenen Haushaltsstellen 3997.893 01-7 "T1-Nr.124 Sportanlage Ja-
kobsberg®, 3997.893 02-5 " T1-Nr.125 Sportanlage Heisiusstralle® und 3997.893 03-3
"T1-Nr.126 Sporthalle Erlenstralde " weitergeleitet, wo die Mittel letztlich abflielen.

Personalwirtschaftliche Auswirkungen:
Es ergeben sich keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen.

Genderprufung

Die Malinahmen dienen allen Sporttreibenden und Nutzenden der betroffenen Sport-
anlagen, unabhangig von Geschlecht oder anderen personenbezogenen Merkmalen.
Eine unterschiedliche Betroffenheit einzelner Geschlechter ist nicht erkennbar.

Klimacheck

Die MalRnahmen verbessern die energetische Effizienz der Sportanlagen. Negative
Auswirkungen auf die Klimaschutzziele sind nicht zu erwarten. Eine weitergehende
Prafung ist nicht erforderlich.

E. Beteiligung/ Abstimmung

Die Abstimmung mit dem Senator fir Finanzen und der Senatskanzlei ist eingeleitet.



F. Offentlichkeitsarbeit / Veréffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
setz

Einer Veroffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz steht nach der Beschluss-
fassung nichts entgegen.

Beschluss

1.

Der Senat stimmt der MaRnahme Sportverein Liegenschaft Jakobsberg Sporthalle
sowie der damit verbundenen Mittelinanspruchnahme in Hohe von 270.000 Euro im
Jahr 2026 mit Finanzierung aus den bremischen LuKIFG-Mitteln der Stadtgemeinde
gemal der Mallnahmenubersicht zum Investitionssofortprogramm (Ifd. Nr. 124) zu.

. Der Senat stimmt der Ma3nahme Sportverein Liegenschaft Heisiusstral’e sowie der

damit verbundenen Mittelinanspruchnahme in Héhe von 100.000 Euro im Jahr 2026
mit Finanzierung aus den bremischen LUKIFG-Mitteln der Stadtgemeinde gemal der
Malnahmenulbersicht zum Investitionssofortprogramm (Ifd. Nr. 125) zu.

. Der Senat stimmt der MalRnahme Sporthalle Erlenstralie sowie der damit verbunde-

nen Mittelinanspruchnahme in Hoéhe von 250.000 Euro mit Finanzierung aus den bre-
mischen LuKIFG-Mitteln der Stadtgemeinde gemal} der Malinahmenubersicht zum
Investitionssofortprogramm (Ifd. 126) zu.

. Der Senat bittet die Senatorin fur Inneres und Sport, die Deputation fur Sport zu be-

fassen und Uber den Senator fur Finanzen die haushaltsrechtliche Ermachtigung beim
Haushalts- und Finanzausschuss zu beantragen.



Anlage: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Ubersicht (WU-Ubersicht)

Anlage zur Vorlage: Sporthallen Jakobsberg, Heisiusstral3e und Erlenstral3e — Finanzierung aus Mitteln des LUKIFG
(Manahmen-Nr. 124, 125 und 126)

Datum: 31.03.2026

Benennung der(s) MalRnahme/-blindels

Sportverein Liegenschaft Jakobsberg (MaBnahme Nr. 124)

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung fiir Projekte mit [ | einzelwirtschaftlichen

[ gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen
Methode der Berechnung (siehe Anlage)
[] Rentabilitats/Kostenvergleichsrechnung  [] Barwertberechnung  [] Kosten-Nutzen-Analyse
[ ] Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Gdf. ergdnzende Bewertungen (siehe Anlage)

[] Nutzwertanalyse [ ] OPP/PPP Eignungstest [] Sensitivitatsanalyse [] Sonstige (Erlauterung)
Anfangsjahr der Berechnung:
Betrachtungszeitraum (Jahre): Unterstellter Kalkulationszinssatz:
Geprifte Alternativen (siehe auch beigefugte Berechnung)
Nr. | Benennung der Alternativen Rang
1 Sanierung des Hallenbodens 1
2 Verzicht auf Sanierung des Hallenbodens 2
n
Ergebnis
Ilm Ergebnis wird die Alternative 1 ,,Sanierung des Hallenbodens“ aus den u.g. Griinden ausgewahit. |

Weitergehende Erlduterungen

Der Hallenboden der Sporthalle Jakobsberg am Hastedter Osterdeich ist in einem stark sanierungsbedurftigen
Zustand. Durch seine Jahrzehntelange intensive Nutzung durch Vereine und Schulen unterliegt das Sportboden-
system sukzessivem Verschleil. Auch flhrt die Abnutzung dazu, dass die Verkehrssicherheit durch verschie-
dene Trittfestigkeiten und variierendem Schwingverhalten nicht mehr umfassend vorliegt. Eine Teilreparatur ist
daher nicht als zielfilhrend zu bewerten, sodass eine umfassende Erneuerung erforderlich ist.

Ein Verzicht der MaBnahmenumsetzung wiirde zu einer Einschrankung im Sportbetrieb flihren.

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 31.03.2027 | 2. [ n. |
Kriterien fir die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)
Nr. | Bezeichnung MaReinheit | Zielkennzahl
Abgeschlossene Sanierung des Hallenbodens Stilick 1
2
n

BaumaRnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: [_] die Schwellenwerte werden nicht (iberschritten /
[] die Schwellenwerte werden (iberschritten, die friihzeitige Beteiligung der zustandigen technischen bremischen
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.

[] Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgefiihrt, weil:
usfihrliche Begriindung

1>

Formularversion: 2017/03
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Anlage: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Ubersicht (WU-Ubersicht)

Anlage zur Vorlage: Sporthallen Jakobsberg, Heisiusstral3e und Erlenstral3e — Finanzierung aus Mitteln des LUKIFG
(Manahmen-Nr. 124, 125 und 126)

Datum: 31.03.2026

Benennung der(s) MalRnahme/-blindels

Sportverein Liegenschaft HeisiusstraBe (MaBnahme Nr. 125)

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung fiir Projekte mit  [X einzelwirtschaftlichen

[ gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen
Methode der Berechnung (siehe Anlage)
[] Rentabilitats/Kostenvergleichsrechnung  [] Barwertberechnung  [] Kosten-Nutzen-Analyse
[ ] Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Gdf. ergdnzende Bewertungen (siehe Anlage)

[] Nutzwertanalyse [ ] OPP/PPP Eignungstest [] Sensitivitatsanalyse [] Sonstige (Erlauterung)
Anfangsjahr der Berechnung:
Betrachtungszeitraum (Jahre): Unterstellter Kalkulationszinssatz:
Geprifte Alternativen (siehe auch beigefugte Berechnung)
Nr. | Benennung der Alternativen Rang
1 Sanierung der Dachflache 1
2 Verzicht auf Sanierung der Dachflache 2
n
Ergebnis
Ilm Ergebnis wird die Alternative 1 ,,Sanierung der Dachflache“ aus den u.g. Griinden ausgewadhit. |

Weitergehende Erlduterungen

Das bestehende Flachdach wurde beim Bau der Halle im Jahr 1990 errichtet. Mittler-weile weist die Dachflache
erhebliche bauliche Schaden auf, darunter Verformungen, Faltenbildung sowie teilweise abgeldste Dachbahnen.
Infolge dieser Mangel kommt es wiederholt zu Wassereintritten.

Nach der Nutzungsdauer von nahezu 40 Jahren unter intensiven Witterungs- und Umwelteinfliissen ist der Zu-
stand des Daches stark beeintrachtigt. Die Haufigkeit der erforderlichen ReparaturmaRnahmen hat inzwischen
ein nicht mehr wirtschaftlich vertretbares Ausmal erreicht, sodass eine umfassende und vollstandige Erneuerung
der Dachflache zwingend erforderlich ist. Ein Verzicht der Mallnahmenumsetzung wiirde zu einer Einschrankung
im Sportbetrieb fihren.

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

| 1.31.03.2027 | 2. n. |
Kriterien fir die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)
Nr. | Bezeichnung Maleinheit | Zielkennzahl
Abgeschlossene Sanierung der Dachflache Stilick 1
2
n

BaumaRnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: [_] die Schwellenwerte werden nicht (iberschritten /
[] die Schwellenwerte werden (iberschritten, die friihzeitige Beteiligung der zustandigen technischen bremischen
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.

[1 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgefiihrt, weil:
usfuhrliche Begriindung

1>
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Anlage: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Ubersicht (WU-Ubersicht)

Anlage zur Vorlage: Sporthallen Jakobsberg, Heisiusstral3e und Erlenstral3e — Finanzierung aus Mitteln des LUKIFG
(Manahmen-Nr. 124, 125 und 126)

Datum: 31.03.2026

Benennung der(s) MalRnahme/-blindels

Sportverein Liegenschaft ErlenstraBe (MaBnahme Nr. 126)

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung fiir Projekte mit  [X einzelwirtschaftlichen

[ gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen
Methode der Berechnung (siehe Anlage)
[] Rentabilitats/Kostenvergleichsrechnung  [] Barwertberechnung  [] Kosten-Nutzen-Analyse
[ ] Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Gdf. ergdnzende Bewertungen (siehe Anlage)

[] Nutzwertanalyse [ ] OPP/PPP Eignungstest [] Sensitivitatsanalyse [] Sonstige (Erlauterung)
Anfangsjahr der Berechnung:
Betrachtungszeitraum (Jahre): Unterstellter Kalkulationszinssatz:
Geprifte Alternativen (siehe auch beigefugte Berechnung)
Nr. | Benennung der Alternativen Rang
1 Sanierung der Sporthalle 1
2 Verzicht auf Sanierung der Sporthalle 2
n
Ergebnis
Ilm Ergebnis wird die Alternative 1 ,,Sanierung der Sporthalle“ aus den u.g. Griinden ausgewabhlt. |

Weitergehende Erlduterungen

Der bauliche Zustand der vereinseigenen Sporthalle hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlech-
tert, sodass dringend erforderliche Reparatur- und Sanierungsmafnahmen kurzfristig umgesetzt werden mussen.
Mit der Malinahme soll diesem Sanierungsbedarf gezielt entgegengewirkt werden. Die Teilmalnahmen beinhal-
ten unter anderem die Instandsetzung der Hebeanlage sowie die Reparatur des Daches, insbesondere der Be-
seitigung von Undichtigkeiten an Dachflachen und Lichtkuppeln und dem Aus-tausch defekter Oberlichter.

Ein Verzicht der MaBnahmenumsetzung wiirde zu einer Einschrankung im Sportbetrieb flihren.

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 31.03.2027 | 2. [ n. |
Kriterien fir die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)
Nr. | Bezeichnung MaReinheit | Zielkennzahl
Abgeschlossene Sanierung der Sporthalle Stilick 1
2
n

BaumaRnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: [_] die Schwellenwerte werden nicht (iberschritten /
[] die Schwellenwerte werden (iberschritten, die friihzeitige Beteiligung der zustandigen technischen bremischen
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.

[] Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgefiihrt, weil:
usfihrliche Begriindung
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Formularversion: 2017/03
Seite 1 von 1



	20260414_top_7_ Sporthallen_Jakobsberg_Heisiusstraße_Erlenstraße_LuKIFG
	WU_Sporthalle Jakobsberg
	WU_Sporthalle Heisiusstraße
	WU_Sporthalle Erlenstraße

